
Richtiger Umgang mit Lebensmitteln
Tipps vom Wiener Marktamt
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Seit rund 160 Jahren 
ist das Wiener 
Marktamt eine be-
liebte Anlaufstelle 
der Bürgerinnen und 
Bürger für Fragen 
und Beschwerden 
hinsichtlich der 
Qualität von Lebens-
mitteln oder der 
Genießbarkeit von 
Pilzen. Tatsächlich 
handelt es sich hier 
um ganz wesentliche 

Kernaufgaben des Marktamtes, gehören 
doch sichere und gesunde Lebensmittel 
sowie eine intakte Nahversorgung in 
einem attraktiven Umfeld zu den wich-
tigsten Grundlagen für das Funktionieren 
einer Großstadt wie Wien.  
Weniger bekannt ist, dass das Marktamt 
zahlreiche andere Aufgaben im Sinne des 
KonsumentInnenschutzes wie etwa im 
Bereich der Produktsicherheit oder der 
Gewerbeordnung wahrzunehmen hat. 
Diese, bereits als Neuauflage vorliegen-
de, Broschüre soll Ihnen, sehr geehrte 
Wienerinnen und Wiener, die umfassen-
den Serviceleistungen des Marktamtes 
nahe bringen und Sie mit hoffentlich 
wertvollen Tipps und Informationen ver-
sorgen. 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Marktamtes gerne zur Verfügung.

Vorwort
und allgemeine Informationen

Maga Adelheid 
Sagmeister
Direktorin des 

Marktamtes
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Liebe Konsumentin, 
lieber Konsument!

Die Wiener Märkte haben 
sich in den Herzen der 
Wienerinnen und Wiener 
einen festen Platz gesi-
chert. Auch für vie-
le Touristen sind die 
Wiener Märkte ein belieb-
tes Ausflugsziel. Frische 
Waren, Vielfalt und hohe 
Qualität sowie erst-
klassige Beratung und 
eine lebendige, bunte 

Atmosphäre – das ist es, was die Wiener 
Märkte auszeichnet. Das hohe Niveau, das 
in den vergangenen Jahren erreicht werden 
konnte, ist das Ergebnis großer Bemühungen 
von allen Seiten. Die MarktstandlerInnen 
leisten durch ihre tägliche Arbeit einen 
wichtigen Beitrag für die Stadt Wien.
Als KonsumentInnenstadträtin ist es mir ein 
Anliegen, für die BürgerInnen dieser Stadt 
einen hohen Qualitätsstandard zu sichern. 
Das Wiener Marktamt mit seinen gut geschul-
ten und engagierten MitarbeiterInnen sorgt 
dafür, dass die KonsumentInnen einwand-
freie Lebensmittel bekommen.
Das Wiener Marktamt bewältigt über zahl-
reiche Lebensmittelkontrollen noch viele
Aufgaben und Serviceleistungen für die 
BürgerInnen Wiens. Dieser Folder bietet 
hier eine übersichtliche Zusammenfassung 
über die zahlreichen Aktivitäten des Wiener 
Marktamtes mit vielen nützlichen Tipps.

Sandra
Frauenberger 
Stadträtin für 

KonsumentInnen-

schutz
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Das Wiener Marktamt
und seine Aufgaben

Rund um die Uhr 
im Dienst
Das seit rund 160 Jahren be stehende Markt -
amt ist als Ma gistratsabteilung 59 die
Konsumentenschutzabteilung der Stadt 
Wien schlechthin. 
Der Aufsichts dienst in den Bereichen der
Voll ziehung des Lebensmittelsicherheits- 
und Verbraucherschutzgesetzes, der Ge wer -
beordnung, des Maß- und Eich gesetzes, der
Preisauszeichnung und vieler anderer
Verbraucher schutz bestimmungen sowie 
die beliebte kostenlose Pilzberatung bieten 
einen vorbeugenden Schutz vor Nachteilen im
Konsumentenalltag der Wie nerInnen.
90 Mit arbeiterInnen sind täglich nahezu 
rund um die Uhr bei allen Branchen und auf 
den Wiener Märk-
ten unterwegs, 
um Kund Innen 
vor un liebsamen 
Überraschun gen 
zu schüt zen und
im Falle von 
B e s c h w e r  d e n 
schnell reagieren 
zu können.

Nahversorger 
und beliebter Treffpunkt
Gleichzeitig ist das Marktamt auch für die 
Planung und das Mana gement von 21 städ-
tischen De tailmärkten mit insgesamt 1.000 
Privatbetrieben, von temporären Märkten, 
dem Floh markt am Naschmarkt, von Christ-
kindlmärkten, Oster märkten, Aller heiligen-
märkten, Gelegenheits märkten, dem Groß-
markt Wien-Inzersdorf und vielen anderen 
mehr zuständig.
Die Wiener Märkte sind wichtige Nah-
versorger mit frischen Konsu mgütern und 
Saisonprodukten auf den Bau ernmärkten 
und auch traditionell beliebte Treffpunkte 
aller Menschen der Stadt. Nicht umsonst 
steht der Slo gan „Pro dukte mit Charak ter 

– Die Wiener 
Märkte“ für 
die Stärken der 
Wie ner Märk te,
nämlich Viel -
falt, Fri sche 
und Ser vice!

–
M
d
W
n
f
u

Überall wo Sie 

dieses Zeichen 

sehen, befin-

det sich ein 

Marktamt.
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Haushaltstipps für den richtigen
Umgang mit Lebensmitteln

Die erste Überprüfung der 
Lebensmittel sollte bereits 
beim Einkauf erfolgen. Bei ver-
packten Lebensmitteln ist 
ein Blick auf das Mindest-
haltbarkeitsdatum notwen-
dig, denn bis zu diesem Datum 
übernimmt der Hersteller die 
Garantie für einwandfreie 
Frische. Natürlich können 
Produkte auch nach „Ablauf“ 
dieses Datums mit einem 
Hinweis des überschrittenen 
Datums angeboten und ver-
kauft werden, diese Waren sind 
dann aber so rasch wie möglich 

zu verwenden.
Leicht verderbliche Waren sind 
mit einem Verbrauchsdatum
gekennzeichnet und dürfen 
nach Ablauf dieses Datums 
nicht mehr verkauft werden.

Wesentlich ist auch, dass die 
Verpackung nicht beschädigt
ist und die Waren sachgemäß 
gelagert wurden.
Generell ist bei Lebensmitteln 
die Farbe ein wesentlicher 
Faktor für die Frische des 
Produktes. Vergrauung bzw. 
andere Verfärbungen sind vor 
allem bei Fleisch und Geflügel 
bereits Warnsignale für man-
gelnde Frische.
Bei unverpackten Lebens-
mitteln kann man außer an 
der Farbe meist auch noch am 
Geruch der Waren erkennen, 
ob es sich um wirklich frische 
Produkte handelt.
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Nach dem Einkauf ist es wich-
tig die Lebensmittel rasch
zum häuslichen Kühlschrank
zu bringen. Für den Transport 
empfiehlt sich besonders in 
der warmen Jahreszeit eine 
geeignete Kühltasche oder ein 
Thermosackerl, welches in vie-
len Geschäften erhältlich ist, 
um die Kühlkette möglichst 
nicht zu unterbrechen.

Prinzipiell ist es von Vorteil, 
wenn Lebensmittel in geschlos-
senen Gefäßen aufbewahrt wer-
den, weil so eine Veränderung 
der Waren und ein Schutz 
vor Abtrocknung gewähr-
leistet wird. Eine entspre-
chende Kühlschrankordnung 
(Trennung von Fleisch, Geflügel, 
Milchprodukten etc.) schützt 
vor etwaigen Kontaminationen 
und hilft eine gute Übersicht 
über die gelagerten Waren zu 
erreichen.

Die ideale Kühlschrank-
temperatur ist für Milch-
produkte bis 6 Grad Celsius,
für Fleisch und Geflügel bei 4 
Grad Celsius, im Tiefkühlbereich 
sollte die Temperatur nicht 
über minus 18 Grad Celsius 
liegen.

Als Richtwerte für die Lagerung im Kühlschrank gelten
für unverpackte Wurst- und Fleischwaren

rohes Fleisch und Wurstwaren  ..........................  2-3 Tage
Faschiertes und Innereien,
rohen Fisch  ............................................................  1  Tag
Frischkäse, Weichkäse  ......................................  3-4  Tage
Schnittkäse  ......................................................  7-10  Tage

Richtwerte für die Lagerung im Tiefkühlbereich:

Brot und Gebäck  ........................................ bis  3 Monate
Faschiertes  ................................................ bis  6 Monate
Schweinefleisch  ........................................ bis  10 Monate
Rindfleisch  ................................................. bis  12 Monate
Geflügel  ..................................................... bis  18 Monate
Gemüse  ...................................................... bis  12 Monate
Fertiggerichte  ............................................ bis  12 Monate

MA59_Broschu re_1007.indd 5 03.10.2007 14:20:38 Uhr



6

Haushaltstipps für den richtigen
Umgang mit Lebensmitteln

Schutz vor den 
wichtigsten
Lebensmittelvergiftern:

Schimmelpilze
sind Mikroorganismen, welche 
auf Lebensmitteln sogenannte 
Mykotoxine bilden können, die-
se stehen in Verdacht krebser-
regend zu sein. 
Eine warme, feuchte Lage-
rung von Lebensmitteln 
begünstigt die Bildung von 
Schimmelpilzen, eine trocke-
ne, kühle Lagerung hemmt die-
se Bildung. Die Beachtung der 
Haltbarkeitsfristen und eine 
sachgemäße Lagerung helfen 
daher bei der Verhinderung von 
Schimmelwachstum.
Wichtig ist bei Vorhandensein 
von Schimmel, dass die Lebens-
mittel sofort weggeworfen wer-
den. Es genügt nicht, den sicht-
baren Schimmel zu entfernen, 
da das Pilzmycel meist für uns 
unsichtbar bereits die gesamte 
Ware durchzogen hat.

Bei Originalpackungen ist das 
Mindesthaltbarkeitsdatum zu 
beachten. Nach dem Öffnen der 
Packung ist die Ware ehebal-
digst zu verzehren.
Richtiges Auftauen erfolgt bei 
Kühlschranktemperatur, weil 
sonst Qualitätsverluste oder 
gar ein Verderb die Folge sein 
kann. Auch ist darauf zu ach-
ten, dass die Ware nicht mit der 
Auftauflüssigkeit in Kontakt 
kommt.

Aufgetaute Speisen sollten 
möglichst rasch (am Besten 
noch am selben Tag) verzehrt 
werden, keinesfalls dürfen auf-
getaute Lebensmittel neuer-
lich eingefroren werden. Dies 
gilt auch bei einem eventuel-
len Geräteschaden oder nach 
einem Stromausfall. 
Konservendosen dürfen kei-
ne Beschädigungen aufweisen 
und/oder bombiert sein.
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Salmonellen
gehören zur Gruppe der 
Bakterien und können Lebens-
mittelinfektionen hervorru-
fen, welche zur Gefährdung 
der menschlichen Gesundheit 
führen können. Besonders ge-
fährdet sind Menschen mit 
geschwächter Immunabwehr, 
ältere Menschen und Kinder. 
Das höchste Salmonellenrisiko 
besteht bei Geflügel und Eiern. 
Es ist daher wichtig schon 
beim Transport nach dem 
Einkauf auf eine Trennung 
von Eiern, Geflügel, Fleisch 
und anderen Lebensmitteln 
zu achten. Diese Trennung 
ist auch bei der Lagerung 
im Kühlschrank zu beach-
ten. Salmonellen fühlen sich 
besonders bei Temperaturen 
zwischen 10 und 45 Grad C 
wohl und vermehren sich bei 
diesen Temperaturen beson-
ders schnell. Kühlschrank-
temperaturen verhindern
ein rasches Wachstum, aber
selbst Tiefkühltemperaturen 

vermögen diese Bakterien 
nicht abzutöten. Nur eine 
Temperatur von über +75 Grad 
Celsius im Kern der Ware kann 
Salmonellen nach fünf Minuten 
besiegen.

Der wesentlichste Punkt 
um eine Kontamination mit 
Salmonellen zu verhindern 
ist absolute Sauberkeit, dazu 
gehören:

☛ getrennte Lagerung

☛ während der Bearbeitung von Geflügel niemals
 mit anderen Nahrungsmitteln hantieren

☛ Arbeitsgeräte wie Messer, Schneidbrett etc.
 müssen nach der Bearbeitung sofort gründlich
 gereinigt werden

☛ eventuell benützte Gewürzbehälter reinigen

☛ gründliche Händereinigung mit Seife und viel
 heißem Wasser
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Haushaltstipps für den richtigen
Umgang mit Lebensmitteln

Obst- und Gemüse sind wichtige Bestandteile
für eine gesunde Ernährung

Um eine ausgewogene, gesunde Ernährung zu erreichen darf
frisches Obst und Gemüse auf dem Speisezettel nicht fehlen.
Dazu ist frisches, heimisches Obst und Gemüse besonders zu emp-
fehlen. Aus diesem Grund wollen wir die wichtigsten Produkte 
und den Zeitpunkt ihrer Reife in Österreich auflisten:

Äpfel  .............................  Juni bis Oktober, anschließend bis April als Lagerware

Birnen  .......................  Juli bis Oktober, anschließend bis Februar als Lagerware

Broccoli  .....................................................................................  Juni bis Oktober 

Chinakohl  .........  August bis Oktober, anschließend bis Dezember als Lagerware

Eissalat  .......................................................................................  Mai bis Oktober

Endiviensalat  ..... Juli bis November, anschließend bis Dezember als Lagerware

Erbsen  ......................................................................................... Juni bis August

Erdäpfel  ....................  Juni bis Oktober, anschließend ganzjährig als Lagerware

Erdbeeren  ..................................................................................... Mai bis August 

Feldgurken  .................................................................................. Juni bis August

Fenchel  ......................................................................................  Juni bis Oktober

Fisolen  ..................................................................................  Juni bis September

Häuptelsalat  ...............................................................................  Mai bis Oktober

Himbeeren  .................................................................................  Juni bis Oktober

Karfiol  ...................  Mai bis Oktober, anschließend bis November als Lagerware

Karotten  ................ Juni bis September, anschließend ganzjährig als Lagerware

Kirschen ............................................................................................ Juni bis Juli

Knoblauch  .................... Juli bis August, anschließend ganzjährig als Lagerware

Kohl  .....................  Juni bis November, anschließend bis Februar als Lagerware

Kohlsprossen  ..................................................................  September bis Februar 

Mangold  ..................................................................................  Mai bis November
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Marillen  ........................................................................................ Juli bis August

Melanzani  ...................................................................................  Juli bis Oktober

Paradeiser  .................................................................................  Juni bis Oktober

Petersilwurzeln  .... September bis Oktober, anschließend bis Mai als Lagerware

Pfirsiche/Nektarinen  ..............................................................  Juli bis September

Porree  ...........................................  Juni bis Jänner, anschließend als Lagerware

Radicchio  ........................................................................  September bis Oktober

Radieschen  ................................................................................ April bis Oktober

Ribiseln  ......................................................................................... Juli bis August

Rote Rüben  ................. Juli bis Oktober, anschließend ganzjährig als Lagerware

Rotkraut  ...................  Juni bis Oktober, anschließend bis Februar als Lagerware

Sellerie  ....................... Juli bis Oktober, anschließend ganzjährig als Lagerware

Spargel  ...........................................................................................  April bis Juni

Spinat  .................................................................................... April bis November

Vogerlsalat  ........................................................................ September bis Jänner

Weintrauben  ...................................................................  September bis Oktober

Weißkraut  ................. Juni bis November, anschließend bis März als Lagerware

Zwiebeln  ...............  Mai bis September, anschließend ganzjährig als Lagerware

Zucchini  .....................................................................................  Juni bis Oktober

Bei Fragen zu sicheren Lebensmitteln stehen Ihnen die örtlichen 
Marktamtsabteilungen gerne zur Verfügung.
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Das Marktamt 
und die Wiener Märkte

Weitere Informationen erteilen gerne die Be zirksmarktamtsabteilungen und 

die Markt amtsdirektion. Internet: www.marktamt.wien.at

Das Marktamt ist für die Planung und das 
betriebswirtschaftliche Management von 
21 städtischen Detailmärkten mit insge-
samt 1.000 Privatbetrieben, von temporären 
Märkten, dem Flohmarkt am Naschmarkt, 

von Christ kindlmärkten, Ostermärkten, Aller -
heiligenmärkten, Gelegenheitsmärkten und 
dem Großmarkt Wien-Inzersdorf zu ständig. 
Schwer punkte dieser Geschäfts tätigkeit sind: 
 Die Nahversorgung der Kon sumentInnen 

mit frischen Produkten in großer Aus-
wahl zu sichern,

 die Märkte als typische urbane Plätze 
der Begegnung zu erhalten,

 die weitere Entwicklung von Märk ten zu 
„ersten Adres sen“ des Lebens mittelhan-
dels und der Gastronomie zu fördern.

Gelegenheitsmärkte 
im ganzen Stadtgebiet
Weitere Gelegenheitsmärkte sind genehmi-
gungspflichtige marktähnliche Verkaufs ver-
anstaltungen privater Organisatoren, die 
auf öffentlicher Verkehrsfläche stattfinden 
und mindestens zehn Verkaufsplätze auf-
weisen. Die Genehmigungen erteilt die MA 
59. Wohl tätige, messeähnliche Veran stal-
tungen und Feste mit überwiegend gastro no-
mischem Angebot, Festzelte und Infostände 
etc. sind keine Gelegen heitsmärkte und fal-
len in die Zustän digkeit der MA 46.
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Das Marktamt 
und die Wiener Märkte

Allgemeine Öffnungszeiten für den Handel:
Mo–Fr 06.00 – 19.30 Uhr, Sa 06.00 – 17.00 Uhr

3. Bezirk: Landstraßer Markt (Markthalle):
Mo–Do u. Sa 06.00 – 15.00 Uhr, Fr 06.00 – 19.00 Uhr
Bauernmärkte:
Mo–Do 06.00 – 19.30 Uhr, Fr u. Sa 06.00 – 17.00 Uhr
10., Viktor Adler-Markt Mo–Sa 06.00 – 13.00 Uhr

Allgemeine Öffnungszeiten für die Gastronomie:
 2. Bezirk Karmelitermarkt  22.00 Uhr
 2. Bezirk Volkertmarkt   22.00 Uhr
 2. Bezirk Vorgartenmarkt  22.00 Uhr
 3. Bezirk Rochusmarkt   22.00 Uhr
 4. Bezirk Naschmarkt   23.00 Uhr
 10. Bezirk Viktor-Adler-Markt  22.00 Uhr
 11. Bezirk Simmeringer Markt  21.00 Uhr
 12. Bezirk Meidlinger Markt  21.00 Uhr
 15. Bezirk Meiselmarkt   20.00 Uhr
 15. Bezirk Schwendermarkt  21.00 Uhr
 16. Bezirk Brunnenmarkt, Yppenmarkt 22.00 Uhr
 18. Bezirk Gersthofer Markt  21.00 Uhr
 18. Bezirk J. N. Vogl Markt  21.00 Uhr
 18. Bezirk Kutschermarkt   21.00 Uhr
 19. Bezirk Nußdorfer Markt  21.00 Uhr
 19. Bezirk Sonnbergmarkt  21.00 Uhr
 20. Bezirk Hannovermarkt  21.00 Uhr
 21. Bezirk Floridsdorfer Markt  21.00 Uhr
 22. Bezirk Genochmarkt   21.00 Uhr
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